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Als Anlage übermitteln wir 25 Exemplare der Stellungnahme der Öster-

reichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation zum 

Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996 mit der Bitte um Kenntnisnahme und 

Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

Mit freundlichen Grüßen 

/ 

kL"1 
(rernz Schneider) 

;. 

f (/ {{/ I" 

(Dr. 'Klaus Voget) 
Präsident Generalsekretär 

Anlag.e,: erwähnt 

Dachorganisation der österreichischen Behindertenverbände 
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Stellungnahme der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (ÖAR) 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Sonderunterstützungsgesetz, 

das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz , das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 

und das Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert werden 
(Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996) 

Grundsätzliches: 

Obwohl der ÖAR die o.a. Gesetzentwürfe lediglich "zur Kenntnisnahme" übermittelt 

wurden, wird im folgenden eine grundsätzliche Stellungnahme abgegeben, ohne auf 

einzelne Artikel des Entwurfes näher einzugehen. 

Die ÖAR begrüßt ausdrücklich die Intention, ältere Arbeitnehmer länger im Arbeits­

prozeß zu halten und vor frühzeitiger (Zwangs)pensionierung zu schützen. 

Die entsprechenden Vorschläge sind offensichtlich dem Behinderteneinstellungs­

gesetz nachempfunden. Folgerichtig sollte auch die Quotenregelung gesetzlich fest­

gelegt werden. Der im Gesetzentwurf vorgesehene Ausgleichsbetrag wird als zu 

gering angesehen und sollte (wie auch im BEinstG) auf das Niveau des kollektiv­

vertraglichen Mindestlohns angehoben werden. 

Die ÖAR ersucht dringend, bei der Formulierung der endgültigen Gesetze 

• auf die eingeschränkte Verweisungsmöglichkeit behinderter Arbeitnehmer 

(begünstigter Personen) Rücksicht zu nehmen und 

• die höhere Zuverdienstmöglichkeit von Angehörigen behinderter Menschen bei 

Bezug von Notstandshilfe so wie bisher zu belassen. 

Wien, im Februar 1996 
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